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gestörter wirtschaftlicher Ver-
hältnisse und die Perioden
waren jeweils von eher kurzer
Dauer.

Dr. Em/Z GwaZfer

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

«Zusatzleistungen»
zur AHV

/« einem Leserbrief erkZärte ein

Pensionierter, üass er zasam-
men mit seiner Prau pro ALo/zat

Pr. 3000 - AHV-Ke«fe inklusive
Zusatz erba/te. t/inzu kämen
nocb Pr.2300.- Pensionskas-

sen^eider; das Ersparte betrage
Pr. 200 000.-. Meso erbä/t ;e-
manä, der soviel Erspartes und
eine recbt bobe Pension bat,
nocb einen Zusatz zur üblichen
ADV?

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile

führerscheinfrei

Mit 2 El.-Motoren ab Fr. 14500.-

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 077 - 96 05 28

gross Mit und ohne Verdeck klein
Occassionen sind auch lieferbar

Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.

Wie ich in der «Zeitlupe»
Nr. 6/95, S.42, näher ausfüh-
ren konnte, sieht das Bundes-
recht für AHV/IV-Berechtigte
zwei verschiedene «Bedarfs-

leistungen» vor, die in der Be-

völkerung oft verwechselt
und als «Zusatzleistungen»
bezeichnet werden. Dabei
geht es um die
• Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV (EL), die als wirt-
schaftliche Bedarfsleistungen
aufgrund der persönlichen
Einkünfte und Vermögens-
werte sowie der notwendigen
Auslagen (z.B. Miete, Pflege-,
Krankheits- und Heimkosten)
den individuellen Existenz-
bedarf gewährleisten sollen.
Je höher der Lebensbedarf ist
oder je bescheidener die eige-

nen Mittel sind, desto eher
besteht die Möglichkeit für
den Bezug von EL. Allerdings
sieht das Gesetz für einzelne
Kriterien maximal anrechen-
bare Beträge vor und regelt
auch die Anrechnung von
Vermögen, um ungerechtfer-
tigte Leistungen zu vermei-
den. Die EL werden nicht von
der AHV/IV, sondern aus
Steuermitteln finanziert, zu-
dem haben die Kantone
einen beschränkten Gestal-

tungsraum, so dass im Einzel-
fall auch kantonale Vorschrif-
ten zu beachten sind.
• Hilflosenentschädigung
(HE), die von der individuel-
len Pflegebedürftigkeit der
Versicherten abhängen. Ent-
scheidend ist dabei, inwie-
weit die im Bundesrecht vor-
gesehenen sechs «alltägli-
chen Lebensverrichtungen»
ohne Hilfe oder Aufsicht
noch wahrgenommen wer-
dem können. Die HE werden
von AHV/IV finanziert und
können von den Versicherten
unabhängig von den wirt-
schaftlichen Verhältnissen
beansprucht werden

Da sowohl EL als auch HE

wesentlich von den Verhält-
nissen im Einzelfall abhän-

gen - die weder eine Verwal-

tungsstelle noch die Organe
der AHV/IV kennen -, muss
der Anspruch von den Versi-
cherten durch Anmeldung
geltend gemacht werden.

Für Einzelheiten muss ich
Sie auf die entsprechenden
Merkblätter der AHV-Infor-
mationsstelle verweisen, die

- ebenso wie die Anmeldefor-
miliare - bei den AHV-Zweig-
stellen der Gemeinden er-
hältlich sind. Für weitere Aus-
künfte steht Ihnen gerne
auch die örtliche Beratungs-
stelle von Pro Senectute zur
Verfügung.

Neben den erwähnten
bundesrechtlichen Leistun-
gen bestehen teilweise auch
ergänzende kantonale oder
kommunale Beihilfen oder
Zusatzleistungen, über wel-
che die örtlichen Stellen
näher informieren können.

Dr. iur. PurioZf Tuor

Recht
Erbvorbezug
/n der «Ze/fZupe» 3/95, S. 33,
/uZireu Sie unter dem PifeZ «Erb-

vorbezu#» aus: «... könnte« die

Kinder - «ac/i überwiegender

Lebrmeinun^"- die Schenkung in-
soweit a«/ecbfe«, aZs i/zr P/7icPzt-

fe/Zsrec/rf verietzt wäre.» AZs

fVirfscZia/tsZeürer be/iandZe leb

unter anderem aucb das Erbrecht,

und desbaZb interessiert micb die-

se «Scbenkungsan^eZegenbeit».
tcb babe /öZgende Praxen; I. Den-
ken Sie bei der Beantwortung der

Präge an ZGB 527 Zi/f! 3? 2.

IVieso schreiben Sie «nach über-

wiegender Lehrmeinung»? Wie
iiesse sich diese GesetzessteZZe

noch anders ausZegen? 3. Haben
Sie die 5-/ahres/rist derKürze haZ-

ber weggeZassen odergi/t sie nicht
in Jedem PaZZ?

Vorausschicken möchte ich
einen Hinweis auf die

Schwierigkeiten der schriftli-
chen Leserberatung. Einer-
seits werden oft in Anfragen
unvollständige, teilweise un-
wesentliche Angaben ge-
macht, während wesentliche
Punkte fehlen. Meistens
wären Nachfragen an den Le-

ser bzw. an die Leserin nötig,
was aber im Rahmen der

«Zeitlupe»-Beratung nicht
möglich ist. Die Publikation
ist häufig der Versuch eines
Resümees der Anfrage. Ande-
rerseits kämpfe ich bei der Be-

antwortung beinahe immer
zwischen Skylla und Charyb-
dis, zwischen dem Erforder-
nis der juristischen Genauig-
keit und der Anforderung an
Einfachheit, Lesbarkeit und
Verständlichkeit der Antwort.
Ich bemühe mich, keine gra-
vierenden Fehler zu machen,
nehme jedoch Vereinfachun-

gen in Kauf.
Nun zu Ihrer Frage: Bei den

besagten Ausführungen habe
ich mich eigentlich auf Art.
527 Ziff. 1 ZGB gestützt. Als

sog. Ausstattungen im Sinne
dieser Norm werden grössere

einmalige Schenkungen an
Nahestehende verstanden.
Nach herrschender Lehre soll
Art. 527 Ziff. 1 auch meinen:
«Wenn die betreffenden Zu-

Wendungen vom Erblasser

von der Ausgleichung ausge-
schlössen wurden». Gemäss

Minderheitsmeinung (z.B.
Prof. Piotet) soll Art. 527 Ziff.
1 nur anwendbar sein, wenn
die Ausgleichung mangels Er-

beneigenschaft des Empfän-
gers (Vorversterben usw.) da-

hinfällt.
Schliesst man sich der

überwiegenden Lehrmei-

nung an, so ist - bei lebzeiti-

gen ausgleichungsbefreiten
Zuwendungen an Nachkom-
men - Art. 527 Ziff. 3 weitge-
hend gegenstandslos.

Sie haben recht, ich habe
in der Beantwortung der An-
frage alles stark verkürzt und
vereinfacht. Ich hätte zu-
nächst auf Art. 527 Ziff. 3

42 ZEITLUPE 10/95



Der Ratgeber...
steht a//en Leserinnen

und Lesern der Ze/t/upe zur
l/erfügung. £r /st /costen/os,

wenn d/e Frage von er//-

gemeinem /nteresse /'st und
d/e Antwort /n der Ze/f/upe

puW/z/ert w/'rd. fße/ Steuer-

prob/emen wenden S/e s/'ch

am besten an d/e Behörden

/hres M/obnorfes.)

Anfragen senden an:
Ze/t/upe
Ratgeber
Postfach

S02 7 Zürich

hinweisen können, weil die

Auslegung dieser Vorschrift
einfacher ist. Dann hätte ich
die 5-Jahresfrist erwähnen
müssen. Anschliessend hätte
ich wohl einen Hinweis auf
Ziff. 4 geben müssen, um
dann schliesslich doch die
herrschende Lehre zu Ziff. 1

darzulegen, die die 5-Jahres-
frist von Ziff. 3 weitgehend
gegenstandslos macht. Um
mir eine regelrechte Abhand-
lung über diese schwierigen
Rechtsfragen zu ersparen, die
meiner Meinung nach letzt-
lieh l'art pour l'art gewesen
wären, habe ich das Ganze
auf die herrschende Lehre zu
Ziff. 1 verkürzt. Ich möchte
allerdings nochmals beto-
nen, dass diese Überlegungen
nur für ausgleichungsbefreite
Zuwendungen an Nachkom-
men bzw. Nahestehende zu-
treffen. Bei ausgleichungsbe-
freiten Zuwendungen an
Dritte wären andere Rechts-

erörterungen angebracht.

Erbvertrag mit allen
Kindern
Meine Mutter (7/) und mein
Vater (76) bewohnen ein £i^en-
beim und besitzen zudem Bau-
/and /xir einige Häuser. Wir sind
vier Kinder, wovon ein So/m zu
Hause /ebf. Diesem möchte// die

Eitern das Haus mit etwas So-
den vererben. Lch bin die/Lindste
Tochter und /ebe eben/aZ/s nahe
bei den Eitern in einem Einfa-
miiienhaus. Vor /7 /ahren ha-
ben wir /rir den Bau des Hauses

einen Betrag von Er. 20 000 - er-

haiten. Die beiden anderen Ge-

schwister /eben auswärts und
sind auch einverstanden damit,
dass unser Bruder das Haus
erbt. Zudem möchten die Eitern
ihrem äitesten Enkelkind einen

Bauplatz schenken. Soiien Sie

dies noch zu Lebzeiten oder im
Testament? Muss der Enkel
nicht zuvz'eZ Steuer bezahien bei

einer Schenkung? Meine Eitern
möchten das Testament so ver-

fassen, dass unser Bruder uns
drei Geschwister auszahit. Wie

muss man dies festhaiten?

Aufgrund Ihrer Schilderung
stelle ich fest, dass zwischen
Ihren Eltern, Ihren Geschwi-
stern und Ihnen grundsätzlich
Einigkeit über die Teilung des

Vermögens nach dem Ableben
Ihrer Eltern besteht. Ich würde
deshalb empfehlen, dass Ihre
Eltern mit allen Kindern einen
Erbvertrag abschliessen. Da-

mit kann nämlich, besser als

mit einem Testament, eine ge-

naue, auf Ihre Verhältnisse
massgeschneiderte Regelung
getroffen werden, an welche
dann auch alle gebunden sein

werden. Ein Erbvertrag muss
vor einer Urkundsperson ab-

geschlossen werden. Im Kan-

ton St. Gallen ist meines Wis-

sens hiefür der Bezirks- oder
Gemeindeammann bzw. der
Gemeinderatsschreiber oder
ein Anwalt mit St. Gallischem
Patent zuständig.

Selbst wenn Ihre Eltern
nur eine letztwillige Verfü-

gung, also ein Testament, ver-
fassen, aber keinen Erbver-

trag abschliessen möchten,
wäre eine fachkundige Bera-

tung zweckmässig. Aus der
Ferne und auf bloss schriftli-
chem Weg ist es schwierig,
ein Testament aufzusetzen,
das wirklich den tatsächli-

chen Verhältnissen gerecht
wird. Insbesondere für die Be-

Stimmung des Ausgleichs,
den Ihr Bruder bei Übernah-
me der Liegenschaft mit dem
Wohnhaus zu entrichten hat,
erscheint mir eine persönli-
che Beratung als zwingend
notwendig.

Ob die Zuweisung des Bau-
landes an das Enkelkind zu
Lebzeiten oder im Todesfall
besser ist, ist vor allem eine
steuerrechtliche Frage. Ich
empfehle Ihnen, sich beim
Steueramt oder bei den obge-
nannten Personen zu infor-
mieren. Meines Wissens wer-
den im Kanton St. Gallen den
Nachkommen bei der Bernes-

sung der Erbschaftssteuer
Freibeträge gewährt, hinge-
gen entfallen solche Freibe-

träge bei der Schenkungssteu-
er. Unter diesem Gesichts-

punkt wäre die Zuweisung
des Baulandes an das Enkel-
kind im Erbfall sinnvoller.

Allerdings ist nicht auszu-
schliessen, dass der Steuer-
wert des Baulandes mit der
Zeit, vor dem Ableben der El-

tern, steigt, was den Vorteil
des Freibetrages aufheben
und für eine lebzeitige Zu-
wendung sprechen könnte.
Die Vor- und Nachteile der
beiden Lösungen wären des-

halb mit einem Fachmann an
Ort zu besprechen. Andere
Regelungen sehe ich nicht.

Zum Hausverkauf
gedrängt
Vor einige/z fahren .statt; mein
Mann, /eiz war seine zweite
Tran. Bevor mein Mann statt/,
seizriei; er ein Testament, in dem

er mir und seiner Toc/zter ans
erster Elze /e die Häi/te seines

Vermögens vermac/zt. Sein Soizn

so/ie nic/zts ettza/ten, dieser izat-

te das Eami/ien^escriâ/î ruiniert
t/nci von z'/zm Dariei/en in der

Höi/e von Er. / 50 000.- erizai-

AL LIDO
^RESIDENZ A==

Uebrigens
können Sie sich bei uns nicht nur auf

Italienisch
angeregt unterhalten, sondern auch in vielen

weiteren Sprachen üben.

Das Wohnungs- und Dienstleistungsangebot
unserer Seniorenresidenz steht in einem

ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnis.

Gerne informieren wir Sie über die aktuelle
Wohnungssituation und die Wartelistebedingungen.

Name

Strasse

PLZ, Ort

Telefon zl

Coupon bitte einsenden an:
Residenza AI Lido, Via della Posta 44

6600 Locarno, Tel (093) 31 03 43
Fax (093) 31 89 05
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ten. Kurz nacb dem Tode seines

Vaters bean/tragte er einen

Rechtsanwa/t, das Testament

zu prüfen, awch seine Schwester

«ahm deswegen einen Rechts-

anwa/t. Nun wo/Ze« beide, dass

das Haus /tir eine MiZ/ion Tran-
Zcen verkau/ï wird. Dieses wur-
de, nac/tdem der Sohn ansgezo-

ge« war, vermietet. Der Mieter,
der seif etwa LO /ahre« im Haus

wohnt, möchte es zum fie/ëren
5cZ)äfzwert Zcau/ên. Leb möchte,
dass das Haus dem Mieter ver-

kaa/t wird, er bat sebr vieZ bin-
eingesteht. Muss ich dem Ver-

häufzustimmen, wenn ich auch

nicht damit einverstanden bin?
Wer bezabZf die Anwa/tskoste«?
Wie Zange haben der Mieter und
ich Zeit, etwas Neues zu finden?
Ts macht mir sehr vie/ Mühe,

überhaupt daran zu denken/

Laut dem Testament Ihres
Mannes soll der Sohn nichts
erben. Es wäre zu prüfen, ob
Ihr Mann im Testament den
Sohn mit Angabe der Ent-
erbungsgründe förmlich ent-
erbt hat. In einem solchen
Fall wäre aber dann auch zu
prüfen, ob die Enterbung
rechtsgültig ist. Ich habe
Zweifel daran. Die Tochter
scheint auch Zweifel zu ha-
ben, ansonsten sie wohl
kaum im Hinblick auf den
Verkauf des Hauses mit dem
Sohn kooperiert hätte. Ich
vermute, dass dem Sohn
doch noch sein Pflichtteil zu-
steht. Andererseits hat der
Sohn offenbar vom Vater
Darlehen in der Höhe von Fr.

150000.- erhalten. Trotz des

Konkurses ist diese Darle-
hensschuld nicht getilgt. Im
Rahmen der Erbteilung
könnte sie dem Sohn ent-
gegengehalten werden.

Sie und die Tochter und al-
lenfalls auch der Sohn bilden
eine Erbengemeinschaft. Bei

einer Erbengemeinschaft ist
die Veräusserung von Sachen,
die zur Erbschaft gehören,
nur durch Zustimmung aller
Erben möglich. Die Tochter

und der Sohn können somit
das Haus nicht gegen Ihren
Willen verkaufen. Sie könn-
ten allerdings auf Teilung der
Erbschaft klagen, und im
Rahmen dieses Verfahrens
könnte der Verkauf des Hau-
ses durch den Richter ange-
ordnet werden.

Wenn Sie nicht Auftragge-
berin der Anwälte sind, so
haften Sie auch nicht für die
Anwaltshonorare.

Bei einem Verkauf des

Hauses müssten Sie als Ge-

samteigentümerin das Haus
auf den Kaufantritt hin ver-
lassen. Der neue Eigentümer
müsste dem Mieter nach
Kaufantritt unter Einhaltung
der gesetzlichen Frist kündi-
gen. Gemietete Wohnungen
können nach Gesetz mit
einer Frist von drei Monaten
auf einen ortsüblichen Ter-
min oder, wenn es keinen
Ortsgebrauch gibt, auf Ende
einer dreimonatigen Miet-
dauer gekündigt werden.

Da eine recht komplexe Si-

tuation vorliegt, nicht nur
wegen der allfälligen An-
Sprüche des Sohnes, sondern
auch weil Sie eventuell güter-
rechtliche Forderungen stel-
len können, die den erb-
rechtlichen Ansprüchen vor-
ausgehen, empfehle ich Ih-
nen, ebenfalls einen Anwalt
spätestens dann beizuziehen,
wenn Sie zum Hausverkauf
gedrängt werden.

Dr. Zur. Marco Bz'aggi

Narbenbruch nach
Dickdarmoperation
Mein Hausarzt dia^nost/zZerte
eine« Narbenbrach, nachdem
Zeh anfangs /ahr am Dickdarm
er/ö/greicü operiert wurde. Lei-
der weifet sich die Geschwa/st in
der Leistengegend immer mehr

aus, zum Glück bis /'efzt oZme

Schmerze«. Da ich 82 /ahre ait
hin, habe ich Bedenke«, erneut
eine Operation vornehmen zu
Zassen. Könnte es KompZikafio-
nen geben, wenn die Geschwulst
noch grösser wird?

Der Narbenbruch ist eine
glücklicherweise eher seltene

Komplikation nach Bauch-

Operationen. Betroffen sind
vorwiegend ältere Menschen,
deren Gewebe in der Bauch-
wand nicht mehr stark genug
ist, dem Druck der Eingewei-
de standzuhalten. Durch das

Nachgeben der tieferen
Schichten kommt es zu einer
äusserlich sichtbaren Vorwöl-
bung durch nachdrängende
Darmschlingen. Dieser Zu-
stand ist natürlich unange-
nehm, aber meist ungefähr-
lieh und erfordert daher nicht
zwangsläufig eine erneute
Operation. Solange Sie keine
namhaften Beschwerden ha-
ben, würde ich Ihnen raten,
vorläufig mit einem Eingriff
zuzuwarten. Sollte sich mit
der Zeit die Situation wesent-
lieh verschlechtern, kann der

Chirurg die bestehende Lücke
immer noch zu einem späte-
ren Zeitpunkt schliessen.

Niedriger Blutdruck
L« den vergangene« beissen /uZi-

Tagen wurde ick - als sonst ge-
sunder /ahrgang 20 - von einer

he/Ligen Krise durebgerüfte/t:
Fieber, Kopfschmerze« mit
Druck auf die Augen, und, was
mir am meisten Sorge machte,

ständig kreisten zusammen-
bangsZos Bilder im Kopfberum,
so dass icb eine Hirnbautent-
zündung befürchtete. Der be-

bändelnde Arzt fand ausserdem

chronisch niedrigen Blutdruck
nichts; es sei alles gut. Leb so//
diesen Anfa// ausk/inge« Zassen

und dazu die beissen Nachmif-
fagsstunden nicht im Freien ver-

bringen. Mich beschä/tige« nun
drei Fragen: Was hatte icb ei-

genfZicb? Stellt das Zusammen-

tre/fen von fortgeschrittenem
Alter, Hitze und niedrigem B/uf-
druck ein zusätzliches Risiko
dar? Lsf es angezeigt, etwas ge-

gen den niedrigen B/utdruck zu
tun? Bisher konnte ich bei gele-

genflicben harmlosen Scbwin-

delanfä/Zen schon mit einem
Glas Rotwein zum Fssen wieder

helfen.

Zweifellos waren Ihre Be-

schwerden Ausdruck eines

grippalen Infektes, der durch
ein Virus ausgelöst wurde. Ich
mache immer wieder die Er-

fahrung, dass durch derartige
Ereignisse auch der Kreislauf
beeinträchtigt wird, meist im
Sinne einer Blutdrucksen-
kung. Bei vorbestehend tie-
fem Blutdruck wirkt sich dies

natürlich besonders störend
aus. Die Kombination von
fortgeschrittenem Alter, Hitze
und niedrigem Blutdruck
kann insofern zu einem Pro-
blem werden, als es durch ver-
mehrtes Schwitzen zu einem
Verlust von Salz und Flüssig-
keit kommt. Wegen des ver-
minderten Durstgefühls im
Alter werden diese Defizite zu

wenig wahrgenommen und
ersetzt. Die Folge ist ein Blut-
druckabfall. Was Sie gegen
Ihren niedrigen Blutdruck
tun können, liegt also auf der
Hand: viel trinken, vor allem
in der heissen Jahreszeit, ver-
mehrte Kochsalzzufuhr, z.B.

in Form von Bouillon oder
Salzstengeln. Morgens vor
dem Aufstehen die Beine ein-
binden oder Stützstrümpfe
tragen. Schliesslich kann Ih-
nen der Hausarzt ein
blutdrucksteigerndes Medika-
ment verschreiben. Und ver-
gessen Sie nicht Ihr Glas Rot-
wein zum Essen!

Dr. med. Peter Köhler

44 ZEITLUPE 10/95


	Recht

